
Kreistag
UNSTRUT-HAINICH-KREIS

Beschlussvorlage
öffentlich

 
 
Einreicher: SPD-Fraktion
 
Drucksachen-Nr.: KT/BV/234/2025/1
 
Einreichung: 02.04.2026
 

Beratungsfolge Termin TOP

Kreistag 04.05.2026  

 
 
Betr.:
Antrag der SPD-Fraktion: Pflegestützpunkt einrichten
 
Der Kreistag möge beschließen:
 
Der Landrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Kostenträgern der Kranken-
und Pflegekassen einen Pflegestützpunkt gemäß §7c SGB XI zu errichten und
dauerhaft zu betreiben. Der Landrat wird ermächtigt, die für die Einrichtung des
Pflegestützpunktes notwendigen Erklärungen abzugeben, insbesondere den
Pflegestützpunktvertrag mit den Kostenträgern abzugeben und entsprechende Mittel
in den Haushalten einzustellen.
 
Der Sperrvermerk für die Besetzung der Stelle im Stellenplan wird aufgehoben.
 
 
 
Begründung:
 
Bisher existiert im Landkreis UHK kein unabhängiges Angebot, das Angehörigen und
Betroffenen Hilfe und Beratung zum Thema Pflege bieten kann. Pflegestützpunkte sind
zentrale Anlaufstellen, in denen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sowie von
Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen umfassende Information und unabhängige
Beratung zu allen Angeboten der Pflege erhalten und wo sie die erforderlichen Hilfen
beantragen können. Die Beraterinnen und Berater vor Ort koordinieren und vermitteln
die umfassenden Serviceangebote der Kassen und kommunalen Einrichtungen und
informieren über alle Möglichkeiten der Pflegeunterstützung. Durch diese Hilfe können
Antragstellung und die Antragsbearbeitung damit effektiver gestaltet werden. Die
Betroffenen erhalten schnellere Hilfe. 
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Pflegestützpunkte werden in gemeinsamer Trägerschaft von Kommunen, Kranken-
und Pflegekassen betrieben, wobei die organisatorische Hoheit beim örtlichen Träger
der Sozialhilfe liegt. Der kreisliche Anteil liegt bei einer EG 9a bei ca. 22T Euro/Jahr. 
 
Folgende Landkreise und kreisfreien Städte haben einen Pflegestützpunkt
eingerichtet: Landkreis Nordhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Stadt
Weimar, Stadt Suhl, Stadt Jena, Kyffhäuserkreis.
 
 
 
 
S h e v c h e n k o 
Fraktionsvorsitzender
 
Anlagen:
 
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben

□ Vorlage wurde abgelehnt

□ Vorlage wurde zurückgezogen

 
 
Abstimmungsergebnis:
Ja: Nein: Enthaltungen:
 




